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 Kreisausschuss 01.12.2017      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 40 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.01       40       II                        
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Einrichtung einer zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assis-
tent/in an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt zum 
01.08.2018 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Einrichtung einer zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in 
an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt zum 01.08.2018 wird zu-
gestimmt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 

I. 

Der Landkreis Helmstedt ist seit jeher bemüht, die Angebotsstruktur seiner Berufsbilden-
den Schulen zu erweitern bzw. zu festigen, um die Ausbildungschancen vor Ort weiter zu 5 
verbessern. 

Mit Schreiben vom 08.11.2017 haben die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt nun-
mehr die Einrichtung einer zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assis-
tent/in zum 01.08.2018 beantragt. 

  10 

Ausbildungsziel  

In der Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in erwerben die Schülerinnen 
und Schüler Kompetenzen für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der 
Krippe, im Kindergarten, im Hort oder in der Grundschule. Die Fachschule Sozialpäda-
gogik zielt darauf ab, selbstständig und eigenverantwortlich Bildungs-, Erziehungs-und 15 
Betreuungsaufgaben in Tageseinrichtungen für Kinder wahrzunehmen. Zu den Tätig-
keitsfeldern einer Erzieherin / eines Erziehers gehören auch die Kinder- und Jugendar-
beit, Hilfen zur Erziehung, sozialpädagogische Arbeit in der Schule sowie mit Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. 

 20 

Ausbildungsweg  

In der zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in werden Schüle-
rinnen und Schüler, die mindestens den Realschulabschluss nachweisen, zunächst als 
pädagogische Assistenzkräfte qualifiziert. Zusätzlich wird der erweiterte Sekundarab-
schluss I erworben; wegen der Einzelheiten verweise ich auf die beigefügte Anlage. 25 

Aufbauend auf diesen Beruf werden Sozialpädagogische Assistentinnen und Sozialpäda-
gogische Assistenten in der zweijährigen Fachschule Sozialpädagogik zu Erzieherinnen 
und Erziehern weiterqualifiziert. Zusätzlich wird hier die Fachhochschulreife erworben.  

Beide Ausbildungen integrieren die von der Schule begleitete praktische Ausbildung in 
den sozialpädagogischen Einrichtungen und schließen mit einer praktischen Prüfung ab.   30 

 

II. 

Die Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt begründen die Einrichtung ei-
ner zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in mit einem großen 
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Bedarf an ausgebildeten Fachkräften in örtlichen Einrichtungen zur Kinderbetreuung wie 35 
Kindertagesstätten, Krippen und zur Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Danach stre-
ben in jedem Jahr ca. 70 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Helmstedt die 
Ausbildung zur / zum staatlich geprüften sozialpädagogischen Assistentin / Assistenten 
an. 

Bislang findet diese Ausbildung an berufsbildenden Schulen auswärtiger Schulträger 40 
statt. Nach Aussage der Schule wurden dort im Schuljahr 2015/16 im o.g. Ausbildungs-
gang insgesamt 65 SchülerInnen und im Schuljahr 2016/17 insgesamt 71 SchülerInnen 
beschult. Hierdurch sind dem Landkreis Helmstedt Sachkostenzahlungen zwischen ca.  
48.000 € und rd. 53.000 € entstanden. Hinzu kommt, dass den SchülerInnen durch eine 
wohnortnahe Beschulung der oftmals aufwändige, umständliche und teilweise mit langen 45 
Fahrzeiten verbundene Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule erspart bliebe. 

Die Schule plant, zum 01.08.2018 mit der Einführung der Klasse 1 der Berufsfachschule 
zu starten. Im darauffolgenden Schuljahr 2019/20 wird sich die Klasse 2 anschließen. 
Nach kontinuierlicher Evaluation der Ausbildung soll zu einem späteren Zeitpunkt auch 
die Einführung der zweijährigen Fachschule Solzialpädagogik, die, wie bereits ausge-50 
führt, auf die zweijährige Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in aufbaut, 
geprüft werden. Hierdurch bestünde für alle interessierten SchülerInnen aus dem Land-
kreis Helmstedt die Möglichkeit, ihre gesamte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher 
an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt zu absolvieren. 

Weiterhin würde dies künftig die Möglichkeit eröffnen, das Bildungsangebot der Berufs-55 
bildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt auch im Bereich der Fachoberschulen 
um die Fachoberschule Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Sozialpädagogik – zu 
erweitern, da Absolventen der zweijährige Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assis-
tent/in die Klasse 12 dieser Fachoberschule nach erfolgreich abgeschlossener Berufs-
ausbildung besuchen könnten, um die Fachhochschulreife zu erwerben. 60 

Wie die Schule dazu weiter ausführt, wird nach Einrichtung der neuen Schulform die 
Fachrichtung Sozialpädagogik einen weiteren Schwerpunkt im Bildungsangebot der Be-
rufseinstiegsschule (Berufsvorbereitungsjahr, Berufseinstiegsklasse) bilden, um die 
Durchlässigkeit über die verschiedenen Schulformen zu erhöhen und somit auch Schü-
lerinnen und Schülern mit Schulabschlüssen unterhalb des Realschulabschlusses nach 65 
Besuch einschlägiger Schulformen die Möglichkeit zur Erzieherausbildung zu eröffnen. 

 

III. 

Gemäß Nr. 5. des dritten Abschnitts des Runderlasses des Niedersächsischen Kultusmi-
nisteriums in der Fassung vom 14.01.2017 über die Ergänzenden Bestimmungen für das 70 
berufsbildende Schulwesen (EB-BbS) darf für die Neueinführung von Bildungsgängen an 
Schulstandorten die tatsächliche Klassenfrequenz zu Beginn des Schuljahres 22 Schü-
ler/innen nicht unterschreiten. Um diese Zahl zu erreichen, müssen sich mindestens 27 
Schüler/innen für dieses Angebot anmelden. 
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Wie bereits ausgeführt, streben nach Angabe der Schule jährlich ca. 70 SchülerInnen 75 
eine Ausbildung zur / zum staatlich geprüften sozialpädagogischen Assistentin / Assis-
tenten an. Insofern bestehen keine Bedenken, die geforderte Mindestschülerzahl für die-
sen Bildungsgang zu erreichen. 

Die personellen und räumlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines derartigen 
schulischen Angebotes an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt 80 
sind nach Darstellung der Schule gegeben. Lediglich für die Anschaffung von Fachlitera-
tur und verschiedenen Unterrichtsmaterialien besonders für den musisch-erzieherischen 
Bereich ist ein Sockelbetrag von ca. 5.000 € bei der Einführung erforderlich. 

 

Die Einrichtung der zweijährigen Berufsfachschule Pflegehilfe bedarf nach § 106 Abs. 8 85 
des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) der Genehmigung durch die Landes-
schulbehörde. 

Anlage  

 












